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Vorschlag:  

Stellungnahme zum Konsultationspapier zum Forschung sbericht 2008 

„Nationale Nachhaltigkeitsstrategie“ 

Zu Abschnitt I. Kapitel 1: Fragen a) und b):  

Wie kann Nachhaltigkeit (...) noch stärkere Wirkung zukommen? 

Was folgt daraus, dass Nachhaltigkeit (...) oft nur als schmückender Begriff im Sinne von „nachdrücklich“ 

oder „dauerhaft“ genutzt wird?  

Auch die Begriffe „soziale Marktwirtschaft“ oder „Entspannungspolitik“ waren anfangs durchaus nicht 

unbestritten und entfalteten zunächst keine ausreichende Wirkung, heute sind diese Begriffe 

gesellschaftlicher Konsens mit hoher Bedeutung. 

Das der Begriff der nachhaltigen Entwicklung so unterschiedlich interpretierbar ist hat positive und negative 
Seiten: Einerseits war hierdurch die Einigung aller Völker und fast des gesamten gesellschaftspolitischen 
Spektrums möglich (der Begriff ist nicht Parteipolitisch besetzt). Anderseits erweist sich der 
Interpretationsspielraum, den dieser Begriff bietet, für die notwendigen politischen und gesellschaftlichen 
Handlungen nun als zu groß.  

Andere Begriffe für nachhaltig ließen sich nicht durchsetzen, z.B. zukunftsfähig (Simonis), zukunftstauglich 
(Eppler) oder sind nicht umfassend genug z.B. dauerhaft umweltverträglich (UBA). Ich empfehle daher jetzt 
bei dem Begriff zu bleiben, aber ihn zu präzisieren und untrennbar mit einer Reihe von Prinzipien zu 
versehen, so wie auch die Begriffe der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit einer Reihe von Prinzipien 
versehen sind. 

Der Lokalen Agenda 21 Berlin folgend definiere ich eine nachhaltige Entwicklung wie folgt: 

„Eine nachhaltige Entwicklung strebt für alle heute 
lebenden Menschen und künftigen Generationen hohe 
ökologische, ökonomische und sozial-kulturelle 
Standards in den Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit 
an. Sie will somit das intra- und intergenerative Ge-
rechtigkeitsprinzip umsetzen“.  

Zieldreieck der Nachhaltigkeit in den Grenzen der 
natürlichen Tragfähigkeit 

Quelle: Abgeordnetenhaus von Berlin 2006: 13; Rogall 
2000: 102 und Rogall 2008: Kap 1.3. 

Wir sprechen statt von sozialen von sozial-kulturellen 
Zielen, da hierdurch die partizipativen und 
demokratisch-rechtsstaatlichen Ziele besser zu 
integrieren sind. 
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Aus unserer Definition ergeben sich drei Konsequenzen:  

�� Erstens basiert nachhaltige Entwicklung auf den ethischen Grundwerten der Gerechtigkeit (intra- 
und intergenerative Gerechtigkeit) und der Verantwortung. 

�� Zweitens strebt eine nachhaltige Entwicklung nicht eine einfache Verstärkung der traditionellen 
nachsorgeorientierten Umweltpolitik an, sondern sie umfasst alle zentralen Bereiche des 
menschlichen Lebens (vgl. Zielsystem Kap. 7.3). Für den wirtschaftlichen Bereich bedeutet sie nicht 
weniger als den Umbau der wirtschaftlichen Abläufe und Strukturen im Sinne einer nachhaltigen 
Ökonomie. In allen Politikbereichen einer sozial-ökologischen Demokratie (z. B. Wirtschafts-, Sozial- 
und Bildungspolitik) müssen die Ziele so formuliert und umgesetzt werden, dass sie dauerhaft 
aufrechterhaltbar sind. Dabei macht die verwendete Definition deutlich, dass eine nachhaltige 
Entwicklung nicht eine freudlose Gesellschaft in einer „Ökodiktatur“ anstrebt, sondern eine 
Gesellschaft, in der durch die Setzung von politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen die Freiheit und 
Lebensqualität für alle heutigen und künftigen Generationen gesichert werden. Letztlich geht es also 
um die Schaffung eines menschenwürdigen Lebens innerhalb der Grenzen der natürlichen 
Tragfähigkeit. 

�� Drittens kann eine gleichgewichtige Abwägung zwischen den ökologischen, ökonomischen und 
sozial-kulturellen Zielen, wie sie in der sog. Drei-Säulen-Theorie verfolgt wird, nur innerhalb 
ökologischer Leitplanken, einer Fahrrinne bzw. den Naturschranken erfolgen. Ich bezeichne diese 
Ziele als Zieldreieck der Nachhaltigkeit in den Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit.  

Hiernach ist bei besonders wichtigen natürlichen Lebensgrundlagen, wie ein stabiles Klima oder die 
Ozonschicht, eine Abwägung mit der Frage, wie viel Einkommen kostet das, schlicht unsinnig (natürlich 
muss weiterhin geprüft werden, mit welchen Maßnahmen Klimaschutz und Ozonschicht am 
kostengünstigsten zu erreichen sind).   

 

Die Ziele in den drei Dimensionen sollten, soweit wie möglich, unter der Berücksichtigung der starken 
Interdependenzen zwischen den Zielen, auch der anderen Dimensionen verfolgt werden. Diese Definition 
einer nachhaltigen Entwicklung ergibt sich aus der Anerkennung des intergenerativen 
Gerechtigkeitsgrundsatzes, nach dem jede Generation darüber entscheiden können muss, welche Güter 
sie wie herstellt und wie sie diese gerecht verteilt. Die Veränderung des Klimas, die Zerstörung der 
Ozonschicht, die Vergiftung der Böden, ausgestorbene Arten, ausgebeutete Rohstoff- und Energiequellen 
schränken diese Freiheit unzulässig ein, da die negativen Veränderungen nicht in akzeptablen Zeitspannen 
rückgängig gemacht werden können. Da die natürlichen Lebensgrundlagen eine notwendige Bedingung 
(Voraussetzung) für das menschliche Leben und Wirtschaften darstellen, ist ihre Zerstörung inakzeptabel.  

Damit wird der Schutz der natürlichen Ressourcen (Lebensgrundlagen) nicht zur einzigen Aufgabe einer 
nachhaltigen Entwicklung, aber zu ihrer notwendigen Bedingung und unüberwindlichen Begrenzung für alle 
anderen Ziele.  

Ich empfehle dem Bundeskanzleramt die folgenden Maßnahmen: 

1. Bitte an alle Kabinettsmitglieder und Abgeordnete den Begriff der nachhaltigen Entwicklung nur 
noch eindeutig zu verwenden. 

2. Aufforderung an alle mit Öffentlichkeitsarbeit befassten Mitarbeiter/innen des Bundes und aller 
seiner Einrichtungen den Begriff eindeutig zu verwenden. 
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3. Formulierung einer eindeutigen Definition als Musterformulierung für alle künftigen 
Rechtsvorschriften in denen das Ziel der nachhaltigen Entwicklung sinnvoller Weise aufgenommen 
werden kann. 

4. Ersetzung der heutigen Formulierung durch eine eindeutige Staatszielbestimmung in Art. 20a GG.  

 

 

Zu Kapitel 1: Frage C: Benötigen wir neue Instrumente und Institutionen? #  

 

 

Zu Kapitel 2: Nachhaltigkeitsindikatoren:  

Ich halte eine kontinuierliche Erfassung der Erfolge und Schwächen des deutschen 
Nachhaltigkeitsprozesses für sehr wichtig, um daraus ableiten zu können, wo weitere Instrumente 
eingeführt werden müssen. Daher begrüße ich das Ziel- und Indikatorensystem der Bundesregierung 
ausdrücklich. Leider weist es aber eine Reihe von Schwächen auf, die dringend beseitigt werden sollten:  

1. uneinheitliche Festlegung von Basisjahren (z. B. 1990, 2002) 

2. uneinheitliche Zieljahre (z. B. 2010, 2020) 

3. Verwendung von relativen Werten, die nichts über die absolute Belastung aussagen (z. B. 
Ressourcenproduktivität), 

4. nicht für alle Indikatoren werden quantifizierbare Handlungsziele angegeben. 

 
 
Zu Kapitel 3: Schwerpunktthemen  

Ich befürworte die Schwerpunktthemen der Bundesregierung ausdrücklich, möchte hier nur empfehlen, 
dass die bislang verwendeten Zieljahre z. B. 2020 und 2030 für die CO2-Minderung bis auf das Jahr 2050 
ausgeweitet werden, damit der Bevölkerung und den Unternehmen bewusst wird, dass es letztlich nicht um 
eine 30 oder 40 %ige Treibhausgasreduzierung ankommt, sondern das die Industrieländer bis zur Hälfte 
des Jahrhunderts ihren Ressourcenverbrauch um 80 bis 90 % und ihre Treibhausgasemissionen um 80 % 
reduzieren müssen. Sehr wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang zu kommunizieren, dass derartig 
ambitionierte aber notwendige Ziele mit keiner einzelnen Technik, keinem einzelnem Instrument oder 
keinen einzelnem Strategiepfad zu realisieren sind. Es bedarf viel mehr eines vollständigen ökologischen 
Umbaus (Modernisierung) der Volkswirtschaft.  

Hierzu müssen die drei Strategiepfade Effizienz Konsistenz und Suffizienz konsequent umgesetzt werden. 

 
 
Zu Kapitel 4: weitere Politikfelder 

Ich begrüße die ausgewiesenen Handlungs-/Politikfelder ausdrücklich. Aus meiner Sicht sollte das 
Politikfeld „Einführung von globalen sozialökologischen Mindeststandards“ aufgenommen werden.  
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Zu Abschnitt II. Kapitel 1: Klima und Energieeffizienz  

Ich begrüße dieses Schwerpunktthema ausdrücklich, möchte aber empfehlen die Überschrift in 
„Klimaschutz und Energiepolitik“ zu ändern. Bei der Energiepolitik geht es nicht alleine darum die 
Energieeffizienz zu steigern, sondern den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen absolut zu 
senken. Bei denen im Papier aufgeführten Maßnahmen erscheint mir besonders wichtig zu verdeutlichen, 
dass die verschiedenen Instrumente und Techniken nicht alternativ sondern nur gemeinsam zur 
Zielerreichung führen können. So können weder die erneuerbaren Energien noch die Effizienzstrategie 
alleine eine 80 %ige Emissionssenkung ermöglichen. Das Gleiche gilt für die in Frage kommenden 
ökonomischen und ordnungsrechtlichen Instrumente, die nur bei Ausschöpfung ihres ganzen Potentials 
zum Erfolg führen. Auch müssen diese Instrumente dem intragenerativen und intergenerativen 
Gerechtigkeitsprinzip Folge leisten. Daher kann es weder auf national-staatlicher noch auf globaler Ebene 
unterschiedliche Emissionsrechte für Personen oder Techniken geben.  

 

 


